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 Veröffentlicht am 29.05.1995

Norm

IPRG §46

Rechtssatz

Das in § 46 Satz 2 IPRG geforderte Rechtsverhältnis muß nicht unbedingt rechtlich bestanden haben, es muß aber für

beide Teile eindeutig konkretisiert sein. Dies ist bei nachträglich aufgelösten sowie bei fehlerhaften oder unwirksamen

(aber "faktisch" zustandegekommenen) Rechtsverhältnissen der Fall.
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